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 im Bewusstsein der zunehmenden Bedürfnisse der Palästinaflüchtlinge in allen Ein-
satzgebieten, namentlich in der Arabischen Republik Syrien, Jordanien, Libanon und dem 
besetzten palästinensischen Gebiet, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die besonders schwierige Lage der 
unter der Besatzung lebenden Palästinaflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Si-
cherheit, ihr Wohlergehen und ihre sozioökonomischen Lebensbedingungen, 

 insbesondere mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die ernste humanitäre 
und sozioökonomische Lage der Palästinaflüchtlinge im Gazastreifen und unterstreichend, 
wie wichtig Nothilfe und humanitäre Hilfe und dringende Wiederaufbaubemühungen sind, 

 in Anbetracht der am 13. September 1993 erfolgten Unterzeichnung der Prinzipiene
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